
4614 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des 
Bundesrates 

B e r ich t 
des Sozial ausschusses 

über den Beschluß des Nationalrates vom 9. Juli 1993 betreffend ein Bun­
desgesetz, mit dem das Landarbeitsgesetz 1984 geändert wird· 

Das Arbeitsrechtl iche Begleitgesetz (ArbBG) I BGB1.Nr. 833/1992 enthält 
eine Reihe von Gesetzesänderungen als arbeitsrechtliche Begleitmaßnahmen 
zur Pensionsreform. Dabei wurden insbesondere Regelungen geschaffen, die 
die Benachteiligungen von Frauen gegenüber den Männern beseitigen sollen. 
Durch den gegenständlichen Gesetzesbeschluß soll eine Anpassung des land­
arbeitsgesetzes 1984 an das erwähnte arbeitsrechtliche Begleitgesetz er­
folgen. 

Im Zusammenhang mit der durch die 51. ASVG-Novelle, BGB1.Nr. 335/1993 
geschaffenen Gleitpension waren in dieser Novelle auch arbeitsrechtliche 
Begl eitmaßnahmen im Arbeitszeit-, Angeste llten- und Gutsangestell tenge­
setz enthalten. Der gegenständliche Gesetzesbeschluß enthält einen Nach­
vollzug dieser Begleitmaßnahmen für den Bereich des landarbeitsgesetzes. 

Der Sozial ausschuß stellt nach Beratung der Vorlage am 12. Juli 1993 mit 
Stimmeneinhelligkeit den Antrag: 

1. Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 9. Juli 1993 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Landarbeitsgesetz 1984 geändert wird, kei­
nen Einspruch zu erheben. 

2. Den Fri stsetzungen der Z. 30 (§ 39 Abs. 2 und 3) für di e Ausfüh­
rungsgesetzgebung der Länder wird im Sinne des Art. 15 Abs. 6 B-VG 
zugestimmt. 
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